
 

Förderverein  

 

 
 

Der 
 

Förderverein engagiert sich… 
 

 Er hilft z.B. mit Fahrtkostenzuschüssen. Finanzielle Unterstützung gewährt er auch bei 
Schulveranstaltungen, wie z.B. Festen oder Projektwochen, und den Aufwendungen für 
die verschiedenen Arbeitsgemeinschaften des Gymnasiums. 

 

 Unser Verein unterstützt die Schule darüber hinaus mit Geldern für den musischen, 
naturwissenschaftlichen und sportlichen Bereich. Er leistet unbürokratisch Hilfe. Alle an 
der Schule Beteiligten können auf ihn zählen: Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft. 

 

 

Weitere Informationen sowie einen Ansprechpartner finden Sie unter: 

www.rotenbuehlgym.de/foerderverein.html 

 

 
Der als gemeinnützig anerkannte Verein ist bei seiner Tätigkeit 
darauf angewiesen, dass möglichst viele ihn als Mitglied oder mit 
Spenden unterstützen. Daher bitten wir alle Interessierten,  

ebenfalls Freund und Förderer des Gymnasiums am Rotenbühl zu 
werden. 
 

 

Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt derzeit mindestens 24 Euro. 
Dies entspricht einem Monatsbeitrag von nur 2 Euro. 

  IBAN: DE72 5905 0101 0067 0696 66    BIC: SAKS DE 55 XXX   
  Sparkasse Saarbrücken   

Wenn Sie den -Förderverein unterstützen möchten, dann verwenden Sie 
bitte das nachfolgende Formular. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. 

 
 

 
 



An den Förderverein 
des Gymnasiums am Rotenbühl 
 

Neugrabenweg 66 
 

66123 Saarbrücken 
 
 
 
 

  

BEITRITTSERKLÄRUNG   

   

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein des Gymnasiums am 
Rotenbühl. 

Der Mindestbeitrag für die Mitgliedschaft beträgt 24 Euro pro Jahr. 
 

Name:  

Anschrift:  

  

 
Bei Eltern von Schüler(inne)n - bitte Klasse des Kindes angeben: 

 

     

 Datum  Unterschrift 

   
 

EINZUGSERMÄCHTIGUNG   

 

 Kontoinhaber/in: 

Name:  

Anschrift:  

  

  
Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, den Jahresbeitrag in Höhe von 

  
Euro 

 

bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos durch Lastschrift einzuziehen. 
 

IBAN:  

 

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht keine Verpflichtung des 
kontoführenden Institutes zur Einlösung der Lastschrift. 

    

 Datum  Unterschrift 

 


